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Erwägungen

E. 1
Da den beiden Verwaltungsgerichtsbeschwerden derselbe Sachverhalt zu Grunde liegt, sich
die gleichen Rechtsfragen stellen und die Rechtsmittel den nämlichen vorinstanzlichen
Entscheid betreffen, rechtfertigt es sich, die beiden Verfahren zu vereinigen und in einem
einzigen Urteil zu erledigen ( BGE 123 V 215 Erw. 1).

E. 2
Streitig ist zunächst der Jahresverdienst, welcher der gemäss Einspracheentscheid vom 14.
August 1998 mit Wirkung ab 1. Juni 1998 von 20 % auf 100 % erhöhten Invalidenrente zu
Grunde zu legen ist.

a) Gemäss Art. 118 Abs. 1 UVG werden die Versicherungsleistungen für Unfälle, die sich
vor Inkrafttreten dieses Gesetzes ereignet haben, und für Berufskrankheiten, die vor diesem
Zeitpunkt ausgebrochen sind, nach bisherigem Recht (KUVG) gewährt. Nach der
Rechtsprechung sind unter dem alten Recht entstandene Rentenansprüche - seien diese
abgestufte, befristete oder Dauerrenten - in revisionsrechtlicher Hinsicht weiterhin nach
Massgabe des KUVG (Art. 80 Abs. 2) zu beurteilen ( BGE 111 V 37 ). Wie das
Eidgenössische Versicherungsgericht des Weitern erkannt hat, handelt es sich bei der durch
einen Rückfall (oder Spätfolge) bewirkten Erhöhung des Invaliditätsgrades nicht um einen
neuen Rentenanspruch, weshalb sich die Rente in revisionsrechtlicher Hinsicht weiterhin
nach Massgabe des KUVG beurteilt ( BGE 118 V 293 ff.). Daraus folgt, dass der
revisionsweisen Neufestsetzung der Rente nach wie vor der - einer Revision im Sinne von
Art. 80 KUVG nicht zugängliche ( BGE 105 V 91 ) - Jahresverdienst zugrunde zu legen ist,
den der Versicherte innerhalb eines Jahres vor dem Unfall verdient hatte ( BGE 118 V 296
Erw. 2b). Weil der Versicherte im vorliegenden Fall bei Eintritt des Unfalls noch in
Ausbildung stand, war ab 1. Mai 1959 auf das Einkommen eines gelernten
Flugzeugschreiners abzustellen ( Art. 78 Abs. 4 KUVG ). Diesen Verdienst hat die SUVA
zu Recht auch der ab 1. Juni 1998 zur Ausrichtung gelangenden höheren Rente zu Grunde
gelegt, wie die Vorinstanz zutreffend entschieden hat.

b) Entgegen den Ausführungen in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde des Versicherten
fehlt es an einer vom Gericht auszufüllenden Gesetzeslücke. Wie das Eidgenössische
Versicherungsgericht bereits in BGE 118 V 298 Erw. 2e festgestellt hat, liegt keine echte
Lücke vor, weil das Gesetz zur vorliegenden Rechtsfrage eine Antwort enthält. Es besteht
allenfalls ein rechtspolitischer Mangel und damit eine unechte Gesetzeslücke, welche das
Gericht im Allgemeinen jedoch hinzunehmen hat. Sie auszufüllen, steht ihm nach Lehre
und Praxis nur zu, wo der Gesetzgeber sich offenkundig über gewisse Tatsachen geirrt hat
oder wo sich die Verhältnisse seit Erlass des Gesetzes in einem solchen Masse gewandelt
haben, dass die Vorschrift unter gewissen Gesichtspunkten nicht bzw. nicht mehr befriedigt



und ihre Anwendung rechtsmissbräuchlich wird ( BGE 126 V 155 Erw. 5b mit Hinweisen).
So verhält es sich hier jedoch nicht. Die gesetzliche Regelung führt in bestimmten Fällen
zwar zu unbefriedigenden Ergebnissen, ihre Anwendung kann aber nicht als
rechtsmissbräuchlich qualifiziert werden. Es muss daher bei der Feststellung bleiben, dass
es Sache des Gesetzgebers und nicht des Gerichts wäre, die für die Rentenbezüger
nachteiligen Folgen der Festsetzung des massgebenden Jahresverdienstes bei Rückfall oder
Spätfolgen auf Grund des im Jahr vor dem Unfall erzielten Einkommens zu beseitigen oder
zu mildern, wenn der Revisionstatbestand längere Zeit nach dem Grundfall eintritt ( BGE
118 V 298 Erw. 2f).

c) Zu einem andern Schluss vermag auch das vom Versicherten angerufene
Äquivalenzprinzip nicht zu führen. Nach diesem aus Art. 61 Abs. 2 UVG abgeleiteten
Grundsatz muss zwischen den Nettoprämien und den Versicherungsleistungen ein
Gleichgewicht bestehen und darf die SUVA keine Gewinnausschüttungen vornehmen
(Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, S. 46). Er bedeutet indessen nicht, dass
die Leistungen - wie in der Privatversicherung - den bezahlten Prämien zu entsprechen
haben, auch wenn die Prämien nach Art. 92 Abs. 1 UVG in Promillen des versicherten
Verdienstes festgesetzt werden ( BGE 127 V 173 Erw. 4a; vgl. auch Locher, Grundriss des
Sozialversicherungsrechts, 2. Auflage 1997, S. 14 Rz 42 ff.). Im vorliegenden Fall besteht
zwischen dem der ursprünglichen Rente zu Grunde gelegten Jahresverdienst von Fr. 7'673.-
und dem zuletzt erzielten Lohn von Fr. 65'000.- zwar eine ausgesprochen grosse Differenz.
Zu beachten ist jedoch, dass die vom Versicherten während annähernd 40 Jahren (und auch
während der Zeit, in der er als Bauzeichner zu 100 % erwerbstätig gewesen ist) bezogene
Rente von 20 % regelmässig der Teuerung angepasst wurde ( Art. 34 UVG ). Dass dennoch
eine Benachteiligung (entsprechend der Differenz zwischen Lohn- und Preisentwicklung)
besteht, welche durch die Rentenerhöhung noch vergrössert wird, mag als unbefriedigend
erscheinen, ergibt sich jedoch aus der gesetzlichen Ordnung, von welcher auch das Gericht
nicht abgehen kann.

E. 3
Streitig ist des Weitern der für die Festsetzung der Integritätsentschädigung massgebende
höchstversicherte Verdienst.

a) Die Integritätsentschädigung wurde als neue Leistungsart mit dem UVG vom 20. März
1981 auf den 1. Januar 1984 eingeführt. Die Übergangsbestimmung von Art. 118 Abs. 2 lit.
c UVG sieht vor, dass Versicherte der SUVA für Unfälle, die sich vor dem Inkrafttreten
dieses Gesetzes ereignet haben und für Berufskrankheiten, die vor diesem Zeitpunkt
ausgebrochen sind, Anspruch auf Integritätsentschädigung haben, sofern der Anspruch erst
nach Inkrafttreten dieses Gesetzes entsteht (RKUV 1988 Nr. U 50 S. 287 Erw. 2b; Maurer,
a.a.O., S. 415). Im vorliegenden Fall ist unbestritten, dass der Versicherte gemäss dieser
Bestimmung Anspruch auf Integritätsentschädigung hat. Streitig ist, auf welchem
versicherten Jahresverdienst die Entschädigung festzusetzen ist. Während die SUVA auf
den beim Inkrafttreten des UVG im Jahre 1984 massgebend gewesenen Höchstbetrag des
versicherten Verdienstes von Fr. 69'600.- abstellt, ist nach Auffassung der Vorinstanz auf
den Höchstbetrag des versicherten Verdienstes vor dem Rückfall (1993) von Fr. 97'200.-
abzustellen.

b) Nach Art. 25 Abs. 1 UVG darf die Entschädigung den am Unfalltag geltenden
Höchstbetrag des versicherten Jahresverdienstes nicht übersteigen. Massgebend für die



Festsetzung der Integritätsentschädigung ist nach dem klaren Wortlaut des Gesetzes somit
der im Unfallzeitpunkt massgebend gewesene und nicht der im Zeitpunkt der
Anspruchsentstehung gültige höchstversicherte Verdienst. Dies hat mangels einer
anderslautenden Bestimmung auch dann zu gelten, wenn der Anspruch erst bei Eintritt
eines Rückfalls oder bei Spätfolgen ( Art. 11 UVV ) entsteht. Es liegt diesbezüglich keine
echte Gesetzeslücke vor (noch nicht in der Amtlichen Sammlung veröffentlichtes Urteil F.
vom 10. Dezember 2001, U 427/99, Erw. 4b). Entgegen den Ausführungen der Vorinstanz
besteht auch keine vom Gericht zu schliessende unechte Gesetzeslücke. Nach dem in Erw.
2b hievor Gesagten ist die Schliessung unechter Lücken nur unter strengen
Voraussetzungen erlaubt (vgl. auch BGE 125 V 11 Erw. 3 am Ende mit Hinweisen), welche
hier nicht gegeben sind. Wohl kann das Abstellen auf einen längere Zeit zurückliegenden
höchstversicherten Verdienst als unbefriedigend erscheinen, weil die Gefahr besteht, dass
die Integritätsentschädigung ihren Zweck nicht mehr erreicht. Wenn die Vorinstanz
ausführt, im vorliegenden Fall führe ein Abstellen auf den heute über 40 Jahre
zurückliegenden Unfall zu einem höchst unbefriedigenden Ergebnis, lässt sie indessen
unbeachtet, dass im Rahmen der Übergangsbestimmung von Art. 118 Abs. 2 lit. c UVG
praxisgemäss nicht auf den im Unfallzeitpunkt, sondern auf den am 1. Januar 1984
massgebend gewesenen Höchstbetrag des versicherten Verdienstes von Fr. 69'600.-
abgestellt wird. Die aus dieser Praxis resultierenden Ergebnisse sind nicht derart stossend,
dass es Sache des Gerichts wäre, eine andere Lösung zu treffen. Der von der Vorinstanz in
Anlehnung an Maurer (a.a.O., S. 419) vertretenen Auffassung, wonach für die Festsetzung
der Integritätsentschädigung bei Spätfolgen (und wohl auch Rückfällen) analog zu Art. 24
Abs. 2 UVV auf den Höchstbetrag des versicherten Jahresverdienstes abzustellen ist, wie er
bei Eintritt der Spätfolge gilt, kann daher nicht gefolgt werden. Es wäre Sache des
Gesetzgebers, eine geeignete Lösung zu finden (erwähntes Urteil F. vom 10. Dezember
2001, U 427/99, Erw. 4b am Ende). Nicht zu übersehen ist allerdings, dass es mit
zunehmendem Zeitablauf zu immer unbefriedigenderen Ergebnissen kommen wird (und
dies auch bei Unfällen, die sich nach dem 1. Januar 1984 ereignet haben). Unter den
massgebenden heutigen Verhältnissen kann jedoch nicht gesagt werden, die geltende
Regelung führe zu derart unbefriedigenden Ergebnissen, dass sie als rechtsmissbräuchlich
zu qualifizieren wäre.

E. 4
Zu prüfen bleibt die Bemessung des zu entschädigenden Integritätsschadens. Während
SUVA und Vorinstanz eine Integritätseinbusse von 60 % annehmen, schätzt der Versicherte
den Integritätsschaden auf 75 %.

a) Die Zusprechung einer Integritätsentschädigung von 60 % gemäss Verfügung vom 19.
Mai 1998 stützt sich auf eine Beurteilung des Integritätsschadens durch das Ärzteteam
Unfallmedizin der SUVA vom 20. April 1998. Danach wurde der durch das Herzleiden
verursachte Integritätsschaden analog der für die Folgen von Unfällen und
Berufskrankheiten an den Atmungsorganen nach Tabelle 10 der von der SUVA
herausgegebenen Richtwerte zur Bemessung von Integritätsschäden beurteilt und auf 25 %
geschätzt. Die leichte bis mittelschwere Hirnfunktionsstörung wurde gemäss Tabelle 8 der
Richtwerte mit 35 % bemessen, was zu einem Gesamtschaden von 60 % führte.

b) Der Versicherte beanstandet die durch die SUVA-Ärzte vorgenommene Bemessung des
Integritätsschadens als solche nicht. Er bringt jedoch vor, sie beruhe auf einer
kardiologischen Untersuchung vom 29. Juli 1997 sowie einer neuropsychologischen



Abklärung vom 10. September 1997 und trage der seither eingetretenen raschen
Verschlechterung des Gesundheitszustandes nicht genügend Rechnung. Vom 12. bis 22.
August und 30. August bis 12. September 2000 sei er im Spital X.________ hospitalisiert
gewesen, wo nunmehr eine schwere Mitralinsuffizienz festgestellt worden sei. Die
unfallbedingte Herzinsuffizienz betrage heute mindestens 80 %, woraus sich ein
Integritätsschaden zufolge des Herzleidens von 40 % und ein Gesamtschaden von 75 %
ergebe.

Massgebend für die gerichtliche Beurteilung ist der Sachverhalt, wie er bei Erlass des
Einspracheentscheids (14. August 1998) bestanden hat ( BGE 116 V 248 Erw. 1 a). Fraglich
kann daher lediglich sein, ob in jenem Zeitpunkt eine Verschlimmerung des
Integritätsschadens voraussehbar war, welche nach Art. 36 Abs. 4 UVV angemessen zu
berücksichtigen gewesen wäre. Dies ist mit der Vorinstanz zu verneinen. Aus der
Stellungnahme der SUVA-Ärzte und dem Bericht des behandelnden Arztes Dr. med.
B.________, Allgemeine Medizin FMH, vom 23. September 1998 ergeben sich zwar
Anhaltspunkte für eine mögliche Verschlechterung des Gesundheitszustandes. Die blosse
Möglichkeit einer Verschlimmerung des Integritätsschadens kann im Rahmen von Art. 36
Abs. 4 UVV jedoch nicht berücksichtigt werden. Sollte in der Zwischenzeit effektiv eine
Verschlimmerung von grosser Tragweite eingetreten sein, bleibt es dem Versicherten
unbenommen, bei der SUVA ein Begehren um Revision der Integritätsentschädigung
einzureichen ( Art. 36 Abs. 4 Satz 2 UVV ).

Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:

I. In Gutheissung der von der SUVA eingereichten Verwaltungsgerichtsbeschwerde

wird der Entscheid des Verwaltungsgerichts

des Kantons Glarus vom 22. August 2000

aufgehoben, soweit die SUVA damit verpflichtet wurde,

dem Versicherten eine Integritätsentschädigung von

Fr. 58'320.- zuzusprechen (bzw. den Betrag von

Fr. 16'560.- nachzuzahlen) und eine Parteientschädigung

von Fr. 800.- zu bezahlen.

II. Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde des S.________ wird

abgewiesen.

III. Es werden keine Gerichtskosten erhoben.

IV. Dieses Urteil wird den Parteien, dem Verwaltungsgericht

des Kantons Glarus und dem Bundesamt für Sozialversicherung

zugestellt.

Luzern, 8. April 2002

Im Namen des

Eidgenössischen Versicherungsgerichts

Der Präsident der II. Kammer:
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